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Redaktion 

 

Gemeindeverwaltung Wintersingen 
Olivia Schibler 
Hauptstrasse 64 
4451 Wintersingen 
 
Tel. 061 976 96 50  
E-Mail olivia.schibler@wintersingen.ch / gemeinde@wintersingen.ch  
 
Öffnungszeiten Gemeindekanzlei: 
Montag   18.00 ï 19.30 Uhr 
Mittwoch 09.00 ï 11.00 Uhr 
 
Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten: nach Vereinbarung 
 
Redaktionsschluss Ausgabe:  November / Dezember  10. Dezember 2025 
 Januar / Februar 2026    4. Februar 2026 
 

Inseratekosten 

 

Maximal 1 Seite pro Inserat und Anlass. 
 

Einwohner    Auswärtige 
 

ӎ Seite  30.ð     35.ð 
½ Seite  40.ð     50.ð 
1 Seite  80.ð     100.ð 
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Bevölkerungsst atistik  
 
 

Aus Daten-
schutzgründen 

sind die  
Bevölkerungs -

mutationen in der  
Online -Version 

nicht verfügbar.  
 
 
 
 

Stand der Bevölkerung in Wintersingen bei Redaktionsschluss: 587 

 
 
 
 
 

Die Publikation erfolgt auf Wunsch der Personen. 

Gemeindeverwaltung 
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Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr  
 
 
Die Gemeindeverwaltung bleibt vom Montag, 22. Dezember 
2025, bis Son ntag, 4. Januar 20 26, geschlossen.  

Ab Montag, 5. Januar 2026 , sind wir wieder mit den gewohnten 
Öffnungszeiten für Sie da.  

Bei Notfällen oder Todesfällen beachten Sie bitte die Informatio-
nen auf dem Anrufbeantworter.  

Die ganze Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen schon jetzt eine 
schöne und besinnliche Weihnachtszeit.  
 
 
 

Meldepflicht an die Einwohnerkontrolle  

 
Einwo hner:  

Zuzüge, Umzüge und Wegzüge sind innert 14 Tagen seit dem begründeten Ereignis 
persönlich am Schalter der Einwohnerkontrolle zu melden. (§5 Anmeldung- und Regis-
tergesetz.) 

Unterlässt eine Person die fristgerechte An-, Um- oder Abmeldung, nimmt die Gemein-
deverwaltung diese von Amtes wegen durch Verfügung vor. Die Gemeindeverwaltung 
auferlegt der Person die Kosten des Verwaltungsaufwandes. (§6 Anmeldungs- und Re-
gistergesetz.) 

Vermieter:  

Personen, die in eigenem oder fremden Namen meldepflichtigen Personen Räumlich-
keiten vermieten oder die meldepflichtigen Personen bei sich aufnehmen, teilen dies der 
Gemeindeverwaltung innert 14 Tagen seit dem Mietantritt, bzw. seit der Aufnahme mit.  

Ebenso teilen sie die Beendigung der Miete oder der Aufnahme innert 14 Tagen mit. (§7 
Anmeldungs- und Registergesetz.) 

 
 
 

Resultate der Abstimmungen  vom 28. September 2025  
 

Eidgenössische Abstimmung  

a. Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kan-
tonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften; 162 JA 64 NEIN 

b. Bundesgesetz vom 20. Dezember 2024 über den elekt-
ronischen Identitätsnachweis und andere elektronische 
Nachweise (E-ID Gesetz, BGEID). 

81 JA 147 NEIN 

 
Stimmbeteiligung:  

a. 51.69 % 
b. 52.36 % 
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Entsorgungen  
 
Kehricht - und Grüngut abfuhr und Sperrgut  

Jeden Montagmorgen bis 07.00 Uhr 

 

Kehrichtsäcke, welche schon am Vortag oder noch früher an den Strassenrand gestellt werden, sind ein 
gefundenes Fressen für Tiere. Für am Vortag bereitgestellten Kehricht, benutzen Sie bitte einen schwar-
zen oder braunen Container (diese müssen nicht gechippt sein, jedoch die Säcke mit einer Abfallmarke 
versehen), ansonsten bitten wir Sie, den Kehricht erst am Morgen des Abholtages bereitzustellen. 
 

 
Papier - und Kartonsammlung  2025 
Mittwoch, 10. Dezember 2025 
 
Kunststoffsammlun g:  
Sammlung alle 14 Tage gemäss Abfallkalender GAF 
 
Elektro -Geräte, Leuchtmittel, Altöl, Altmetall, Bausperrgut, unbrennbare Abfälle  
Samstag, 8. November 2025, 10.00 ï 11.30 Uhr in der Blumatt 
 
 
 

Entsorgungstag; Samstag, 8. November 2025  
 
Zur Erinnerung: Der Entsorgungstag am Samstag, 8. November 2025, findet bei der 
Entsorgungsstelle Blumatt statt. 

Gerne dürfen Sie dann dort Ihre Elektrogeräte, Leuchtmittel, Altöl, Altmetall, Bausperr-
gut und unbrennbare Abfälle zwischen 10.00 ï 11.30 Uhr entsorgen. 

Bitte beachten Sie, dass nur noch kleinere Mengen an Sperrgut angenommen 
werden.  
 
 
 

Fundbüro  
 
Wer vermisst seine Sonnenbrille von SERENGETI.  
 
Diese wurde Ende August 2025 in der Nähe der Chalbermatt 5 
gefunden.  
 
Die rechtmässig besitzende Person kann die Sonnenbrille 
während den Öffnungszeiten auf der Gemeinde abholen oder 
per Telefon (061 976 96 50) / Mail 
(gemeinde@wintersingen.ch) einen Abholtermin vereinbaren. 
 
 
 
 
 
 

mailto:gemeinde@wintersingen.ch
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Einwohnergemeindeversammlung  

 
Die nächste Einwohnergemeindeversammlung findet statt am Montag, 8. Dezember 
2025, um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum.  
 
Die Einladung und die Vorlage werden rechtzeitig in die Haushalte verteilt. 
 
 
 

Genehmigung Bestattungs - und Friedhofreglement  

 
Das an der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. Juni 2025 beschlossene Bestat-
tungs- und Friedhofreglement der Einwohnergemeinde Wintersingen wurde von der 
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft durch Verfü-
gung Nr. 21 vom 24.09.2025 genehmigt.  
 
Das Reglement wurde rückwirkend auf den 1. Juni 2025 in Kraft gesetzt.  
 
Sie finden das entsprechende Reglement auf unserer Webseite. 
 
 
 

Stellenausschreibung Abwart/in Stellvertretung Kreisschule Nusshof -
Wintersingen  

 
Gesucht wird ein/e neue/r Abwart/in Stellvertretung für die Kreisschule Nusshof-
Wintersingen per sofort. 
 
Interessentinnen oder Interessenten bewerben sich bitte auf der 
Gemeindeverwaltung (gemeinde@wintersingen.ch, Tel. 061 976 96 50).  
 
 
 

Neues Mitglied in die Landschaftspflegekommission  

 
Der Gemeinderat hat Herr Mathias Bachmann per 01.01.2026 als neues Mitglied in die 
Landschaftspflegekommission gewählt.  
 
Wir danken Herrn Bachmann herzlich für seine Bereitschaft an der Mitarbeit in der 
Gemeinde und wünschen ihm viel Freude bei der neuen Tätigkeit. 
 
 
 
 
 
 

Mitteilungen des Gemeinderates 
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Jagdtage 202 5 in Wintersingen  
 
Im Wildtier- und Jagdgesetz, WJG § 35, ist festgehalten, dass die Jagdtage der  
Gemeinde anzuzeigen sind. Gemäss Wildtier- und Jagdverordnung, WJV § 21, hat die 
Gemeinde die Jagdtage öffentlich bekannt zu geben. 
 
Die Jagd ist in Wintersingen an folgenden Tagen geplant: 

¶ Freitag, 31.10.2025 

¶ Freitag, 07.11.2025 

¶ Samstag, 29.11.2025 

¶ Samstag, 06.12.2025 
 
Die Hauptzugänge zu den Jagdgebieten werden an den Jagdtagen durch die Jagdge-
sellschaft signalisiert.  
 
 
 

Partnerschaft zwischen Caritas, Spitex -Verband Baselland und Spitex -
Verband Basel -Stadt im Bereich der Leistungserbringung und -
vergütung durch pflegende Angehörige  
 
Caritas, der Spitex-Verband Baselland und der Spitex-Verband Basel-Stadt haben eine 
Vereinbarung unterzeichnet, um pflegende Angehörige in der Region Basel besser zu 
unterstützen. Ziel ist es, die Pflegequalität zu sichern, die Angehörigen angemessen zu 
vergüten und die Kosten der öffentlichen Hand zu senken. 
 
Ab August 2025 können sich Personen, die ein Familienmitglied pflegen, in den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft von der gemeinnützig tätigen Caritas 
anstellen lassen. Diplomierte Pflegefachpersonen der Caritas begleiten und 
unterstützen die pflegenden Angehörigen eng, damit diese ihre Aufgabe der 
Grundpflege gut wahrnehmen können. Zur Grundpflege zählen die Assistenz beim 
Essen, Hilfe beim Duschen oder die Unterstützung beim An- und Auskleiden. Die 
pflegenden Angehörigen erhalten einen Stundenlohn sowie Sozialversicherungs-
beiträge. Mit dem neuen Angebot ergänzen sich die Caritas und die Spitex-
Organisationen der beiden Kantonalverbände auch in Siutationen, die neben der 
Grundpflege durch Angehörige weitere pflegerische Massnahmen erfordern. Die 
gemeinnützigen Spitex-Organisationen stellen die komplexeren Pflegearbeiten sicher 
und erbringen bzw. koordinieren darüber hinaus umfassende Dienstleistungen. 
 
Bei der neuen Zusammenarbeit stehen drei Ziele im Vordergrund: die bedarfsgerechte 
und faire Vergütung für pflegende Angehörige, die Sicherung der Pflegequalität durch 
fachliche Begleitung sowie die Reduktion der Kosten für Kanton resp. Gemeinden. 
 
Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung. 
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Waldwirtschaft  Nutzungsperiode 20 25/2026 (BL) 
 
Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die Flä-
che des Waldeigentums massgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. Aus-
gehend von der Waldfläche eines Eigentümers oder einer Eigentümerin innerhalb eines 
Forstreviers wird zwischen betriebsplanpflichtigem (mehr als 25 ha) und nicht betriebs-
planpflichtigem (weniger als 25 ha) Waldeigentum unterschieden. 
 
Für nicht betriebsplanpflichtige  Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gelten 
folgende Bestimmungen: 
 
1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- oder 

meldepflichtig. Eine Meldung an den Revierförster ist notwendig für Holzschläge im 
Rahmen von Pflegearbeiten, sowie für die eigene Brennholz- und Nutzholzversor-
gung. Alle anderen Holzschläge sind bewilligungspflichtig. 

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum 
ist der Revierförster oder die Revierförsterin jener Gemeinde, in der das Waldeigen-
tum liegt. Er oder sie nimmt die Meldung über geplante Holzschläge entgegen, 
zeichnet die Bäume an und entscheidet über die Bewilligungspflicht. 

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. 
Der Bewilligungsentscheid ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar. 

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen ausschliess-
lich Saatgut und Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft bekannt und dem 
Standort angepasst ist. 

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung oder 
der darin aufgeführten Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im Sinne 
der eidgenössischen und kantonalen Waldgesetzgebung strafbar. 

 
Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wenden sich bei Fragen im Zusammenhang 
mit ihrem Waldeigentum an den Revierförster oder die Revierförsterin. Von ihm oder ihr 
erhalten Sie die notwendigen Auskünfte über Nutzung und Pflege im Wald. Dort können 
auch die benötigten Gesuchsformulare für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen 
Wald bezogen werden. 
 

Die Gemeinden werden gebeten, diese Bekanntmachung in gebührender Weise zu ver-
öffentlichen. 

Amt für Wald beider Basel 
 
 
 

Trinkwasserkontrolle vom 12. August  2025 
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Rekrutierung  

 
Ab dem 1. Januar 2026 sind alle Einwohner/innen von Wintersingen mit Jahrgang 1984 
bis 2005 Feuerwehrdienstpflichtig (§ 5, Abs. 1 + 2 des Feuerwehr Reglements). Als An-
gehörige der Feuerwehr leisten wir mit viel Engagement und Dynamik einen wertvollen 
Dienst für die Einwohnerschaft. Wir möchten diese Bereitschaft auch in Zukunft auf-
rechterhalten. Damit dies gelingt, sind wir auf interessierte Nachwuchskräfte angewie-
sen. 

Die Rekrutierung für das Feuerwehrjahr 2026 findet wie folgt statt: 

Donnerstag, 30. Oktober  2025, um 19.00 Uhr im Feuerwehrmagazin  

Wir würden uns freuen, Sie dort begrüssen zu dürfen. 
 

 

 

Mitteilungen der Feuerwehr 
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Mitteilungen der katholischen Kirche 
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Mitteilungen der Vereine 
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Diverse Mitteilungen 
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